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Stadtverwaltung Meckenheim
Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Siebengebirgsring 4
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
Vorwahl:  (02225)
Telefon: 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175
E-Mail:  stadt.meckenheim@meckenheim.de
Internet:  www.meckenheim.de
Facebook:  www.facebook.com/meckenheimde
Telefonnummer des städtischen
Ordnungsaußendienstes:  (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de
Öffnungszeiten Rathaus 
Beim Besuch des Rathauses gilt die 3G-Regelung. Das bedeutet, 
dass der Zutritt nur noch mit einem Nachweis über einen vollstän-
digen Impfschutz, eine Genesung nach einer Infektion oder mit ei-
nem negativen Testergebnis gestattet ist. Der qualifizierte Anti-
gen-Schnelltest muss an einer zertifizierten Teststelle (wie z.B. in 
einer Apotheke, bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder 
in einem Bürgertestzentrum) durchgeführt werden und darf nicht 
älter als 24 Stunden sein. Eine Übersicht der Meckenheimer Test-
stellen ist unter www.meckenheim.de „Coronavirus in Mecken-
heim“ zu finden.
Um längere Wartezeiten vor dem Rathaus zu vermeiden, wird 
dringend empfohlen, vor dem Besuch der Stadtverwaltung einen 
Termin zu vereinbaren. Dies ist entweder telefonisch oder per E-
Mail möglich. Wer im Rathaus welches Anliegen bearbeitet, steht 
auf der Homepage www.meckenheim.de im „Bürgerinfosystem“. 
Bürgerinnen und Bürger mit einem fixen Termin werden grund-
sätzlich bevorzugt behandelt.
Einzige Einschränkung: Das Bürgerbüro ist ohne Termin mittwochs 
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr erreichbar. Bürgerinnen und Bürger soll-
ten auch hier längere Wartezeiten einplanen. Für die telefonische 
Vereinbarung von Terminen sowie für sonstige telefonische Rück-
fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbü-
ros montags, dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 Uhr 
bis 10.30 Uhr sowie zusätzlich dienstags und donnerstags von 14 
Uhr bis 15 Uhr unter den Rufnummern (02225) 917-206, -207 und 
-208 zur Verfügung. Per E-Mail ist das Bürgerbüro unter 
 buergerbuero@meckenheim.de - auch zwecks Terminvereinbarung 
– erreichbar. Es wird darum gebeten, in der E-Mail die entsprechen-
de Telefonnummer anzugeben.
Neuerdings lassen sich die Termine für den Besuch des Bürgerbü-
ros sowie des Standesamtes der Stadt Meckenheim auch bequem 
und einfach online vereinbaren unter: termine.meckenheim.de.
Beim Besuch der Stadtverwaltung ist unbedingt eine medizini-
sche Maske, das heißt eine sogenannte OP-Maske, eine Maske des 
Standards FFP2 oder eine vergleichbare Maske (KN95/N95) zu tra-
gen. Daneben gilt es, die Hygiene- und Abstandsregelungen (min-
destens 1,5 Meter zur nächsten Person) einzuhalten.
Öffnungszeiten Infothek im Foyer des Rathauses
Montag 7.30 Uhr bis 18 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16 Uhr
Freitag 7.30 Uhr bis 13 Uhr

Hallenfreizeitbad 
Siebengebirgsring 6,  (02225) 917 475
Das Hallenfreizeitbad ist geöffnet. Weitere Informationen zu 
 Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie unter 
www.meckenheim.de. Über das Anmeldeportal können Sie 
 Tickets buchen (www.hallenbadticket.de/baeder/meckenheim).

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und 

die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Landtagswahl am 15. Mai 2022

Amtliche Bekanntmachung
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Bürgermeister
Bürgersprechstunde des Bürgermeisters
Anmeldung unter   (02225) 917297
E-Mail: marion.luebbehuesen@meckenheim.de
Nächster Termin: 9. Mai, 16.30 Uhr-18 Uhr

Familienlotsin
Hanna Esser,  (02225) 917 289  
E-Mail: hanna.esser@meckenheim.de

Telefonseelsorge
 (0800) 1110111 und (0800) 1110222

Internet: www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Fraktionen im Rat
Alle Fraktionen bieten regelmäßige Sprechstunden an:

CDU:   Anmeldung bei Joachim Kühlwetter, 
 0179 - 6851778

SPD:   Anmeldung bei Barbara Heymann,  0174-3029530, 
E-Mail: heymann49@web.de

BfM:   Anmeldung bei Klaus-Jürgen Pusch,  7035282, 
E-Mail: pusch.bfm@web.de

Grüne:   Anmeldung bei Rebecca Stümper,   0173-2675151, 
 E-Mail: rebecca.stuemper@gruene-meckenheim.de

UWG:   Anmeldung bei Hans-Erich Jonen,  0171-1710097,  
E-Mail: hans-erich_jonen@t-online.de

FDP:   Anmeldung bei Heribert Brauckmann,  
 0178-6688919

Elektrokleinteile-Mobil
Dienstag, 10. Mai
13-19 Uhr   Pater-Müller-Straße (Parkplatz am Sportplatz) in 

Ersdorf
Auskünfte unter  (02241) 306306

Schadstoff-Mobil
Freitag, 22. April
11-13 Uhr  Klosterstraße (Marktplatz) in Meckenheim
14.30-17 Uhr   Pater-Müller-Straße (Parkplatz am Sportplatz) in 

Ersdorf
Auskünfte unter  (02241) 306306

1.  Das Wählerverzeichnis zur oben genannten 
Wahl für die 19 Stimmbezirke der Stadt Mecken-
heim wird in der Zeit vom 25. April 2022 bis  
29. April 2022 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten

 montags bis freitags  von 7.30 bis 12.30 Uhr
 montags  von 14 bis 18 Uhr
  im Wahlbüro, Siebengebirgsring 4, Erdge-

schoss, Raum 0.03 für Wahlberechtigte zur 
Einsicht öffentlich ausgelegt.

  Jede wahlberechtigte Person kann die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
prüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen haben 
Wahlberechtigte während des obengenannten 
Zeitraumes nur dann ein Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen 
glaubhaft machen, aus denen sich die Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-

zeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist. 

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich, welches nur 
von Bediensteten der Stadtverwaltung bedient 
werden darf.

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann in der Zeit vom 25. April 
bis 29. April 2022 während der oben genannten 
Zeiten bei der oben angegebenen Dienststelle 
Einspruch einlegen.

  Der Einspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die ein-
spruchführende Person die erforderlichen Be-
weismittel beizubringen.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens 24. April 2022 eine 
Wahlbenachrichtigung.

  Wahlberechtigte, die in der Zeit vom 4. April 2022 bis 
zum 29. April 2022 von außerhalb des Landes NRW zu-
gezogen sind und sich bei der Meldebehörde gemeldet 
haben, erhalten ebenfalls unverzüglich eine Wahlbe-
nachrichtigung.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Die wahlbenachrichtigte Person kann nur in dem Stimm-
bezirk wählen, in deren Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen ist.

  Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe in 
jedem Stimmbezirk des Wahlkreises oder durch Brief-
wahl wählen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 1)  eine wahlberechtigte Person, die in das Wählerver-

zeichnis eingetragen ist,
 2)  eine wahlberechtigte Person, die nicht in das Wähler-

verzeichnis eingetragen ist, wenn
  a)  sie nachweist, dass sie aus einem von ihr nicht zu 

vertretenden Grund die Einspruchsfrist versäumt 
hat;

  b)  sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund 
nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen wor-
den ist;

  c)  ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst 
nach der Einspruchsfrist entstanden ist oder sich 
herausstellt.

6.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen sind, können Wahlscheine bis zum 13. Mai 2022, 
18 Uhr, bei der Stadt Meckenheim mündlich, schriftlich 
oder elektronisch beantragen. Eine fernmündliche An-
tragstellung ist unzulässig.

  Eine wahlberechtigte Person mit Handicap kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Im Antrag sind Familienname, Vornamen, Geburts-
datum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Post-
leitzahl, Ort) anzugeben. 

  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass sie/er dazu berechtigt ist.

  Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, können Wahlscheine noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, beantragen. Gleiches gilt, wenn bei 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten auf-
gesucht werden kann.

  Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass 
ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

 Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.
7.  Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die 

wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen 

will, so erhält sie mit dem Wahlschein zugleich
  –  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
  –  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
  –  einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem 

die vollständige Anschrift, an die der Wahlbrief zu 
übersenden ist, sowie die Bezeichnung der Gemein-
debehörde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Aus-
gabestelle), und die Wahlscheinnummer oder der 
Stimmbezirk angegeben sind, und

  –  ein Merkblatt für die Briefwahl.
  An eine andere Person als die wahlberechtigte Person 

persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Dies 
hat sie dem Bürgermeister vor der Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

  Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann sie die 
Briefwahl an Ort und Stelle ausüben.

8. Wer durch Briefwahl wählt,
 –  unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Anga-
be des Ortes und Tages,

 –  kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den 
amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen,

 –  steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelum-
schlag und den unterschriebenen Wahlschein in den 
amtlichen Wahlbriefumschlag,

 –  verschließt den Wahlbriefumschlag und
 –  übersendet den Wahlbrief durch ein Postunternehmen 

so rechtzeitig an den Bürgermeister, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch dort abgegeben werden.

  Hat die Wählerin/der Wähler den Stimmzettel durch eine 
Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese auf dem 
Wahlschein durch Unterschreiben der Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den 
Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin/
des Wählers gekennzeichnet hat; die Hilfsperson muss 
das 16. Lebensjahr vollendet haben.

  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert.

Zu berücksichtigen ist, dass die Deutsche Post AG am 
Wahlsonntag keine Briefkastenentleerungen und Sonder-
zustellungen mehr vornimmt.

Meckenheim, den 14. April 2022
Stadt Meckenheim
Der Bürgermeister
Holger Jung

16. April 2022

Frohe OsternFrohe Ostern
Die Stadt Meckenheim wünscht allen

Bürgerinnen und Bürgern ein friedliches Osterfest  
mit viel Sonnenschein, Glück und Gesundheit.

 Foto: Adobe Stock Coloures-Pic


